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Mit einem Zukunftsbild, vier Handlungsfeldern und 

15 Zielen gibt die Biodiversitätsstrategie Thurgau die 

Richtung vor, an der sich das Handeln der Regierung 

und die ämterübergreifende Zusammenarbeit mit 

zahlreichen weiteren Akteuren der Gemeinden und 

Fachorganisationen orientieren. Drei Leitideen geben 

die Grundsätze für die Strategie und deren Umsetzung 

vor (siehe Abbildung 1, Seite 6).

Die Regierung des Kantons Thurgau hat am [Datum 

von RRB] die «Biodiversitätsstrategie Thurgau» verab-

schiedet. Den Fokus hat die Regierung auf das gerich-

tet, was die Menschen und die nächsten Generationen 

von Thurgauerinnen und Thurgauern – insbesondere 

in Zeiten des Klimawandels – am dringendsten an 

Naturwerten und Ökosystemleistungen benötigen: 

Intakte und vielfältige Lebensräume sowie ein breites 

Spektrum an Arten und genetischer Vielfalt. 

  Bei der Biodiversitätsförderung im Wald gilt es, weit voraus-
zudenken. Die kleine Eiche in der linken Hand des Forstwarts 
bekommt heute Starthilfe, indem die Konkurrenz rund um sie  
herum entfernt wird. Mit etwas Glück wird sie in rund 100 Jahren, 
wenn das Klima wärmer und trockener geworden ist, als grosser, 
starker Baum Mittelspechte, Eichelhäher und Siebenschläfer 
beherbergen. Bild: Ermatingen, Christoph Kaminski.

1	 Umsetzung der Biodiversitätsstrategie über 
	 Massnahmenpläne
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Abbildung 1: Die vier Handlungsfelder der Biodiversitätsstrategie Thurgau sind 
die Eckpfeiler zur Erreichung des gemeinsamen Zukunftsbilds. Je Handlungsfeld 
werden Ziele definiert. Die Ziele N und O gelten für alle Handlungsfelder und sind 
sogenannte Querschnittsziele. Drei Leitideen bilden das Fundament für die Bio
diversitätsstrategie Thurgau und deren Umsetzung.

I II III IVHandlungsfeld I: 
Kerngebiete schützen, 
aufwerten und bedarfs-
gerecht ergänzen 

Ziel A: Gesicherte und fach-
gerecht gepfl egte Biotope

Ziel B: Aufgewertete und 
ergänzte Biotope

Ziel C: Mehr Kerngebiete 
im Wald

Ziel N: Aktualisierung des Landschaftsentwicklungskonzeptes unter Berücksichtigung der Ökologischen Infrastruktur

Ziel O: Mehr Wissen zum Zustand und der Entwicklung der Biodiversität

Handlungsfeld II: 
Funktionale Vernetzung der 
Lebensräume sicherstellen

Ziel D: Mehr struktur reiche 
Waldränder

Ziel E: Durchlässigere Land-
schaft für Tiere

Ziel F: Ökologisch wertvolle-
re öffentliche Grünfl ächen

Ziel G: Struktur reichere 
Kulturlandschaft und höhere 
Qualität der Biodiversitäts-
förderfl ächen

Ziel H: Mehr Kleingewässer 
und Feuchtgebiete sowie 
struktur reichere Gewässer

Handlungsfeld III: 
Prioritäre und gefährdete 
Arten sowie die genetische 
Vielfalt gezielt fördern

Ziel I: Verbesserter Zustand 
von national prioritären Arten

Ziel J: Erhaltung der geneti-
schen Vielfalt

Ziel K: Eindämmung invasi-
ver Neobiota

Handlungsfeld IV: 
Gesellschaftliche Verant-
wortung für die Biodiver-
sität stärken

Ziel L: Mehr Wissen und 
Beratung für relevante 
Berufsgruppen

Ziel M: Verstärkte Sensibili-
sierung der Bevölkerung

Zukunftsbild

1. Alle profi tieren von der Biodiversität und ihren Leistungen. Alle tragen damit eine Verantwortung und leisten ihren Beitrag für die 
Erhaltung der Biodiversität.

2. Die bestehenden Flächen zur Förderung der Biodiversität müssen ökologisch wertvoll sein (Qualität). Die Biodiversität braucht 
zudem ausreichend Raum (Quantität). 

3. Die fi nanziellen Ressourcen werden primär dort eingesetzt, wo sie eine grosse und langfristige Wirkung haben. Die Wirkung wird 
überprüft.

Die Biodiversität ist reichhaltig und gegenüber Veränderungen 
reaktionsfähig (resilient). Die Biodiversität und ihre Ökosystem-
leistungen sind langfristig erhalten.

Leitideen
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Der Kanton …

1 … sorgt für die Pflege aller 92 Biotope von nationaler Bedeutung. Wo noch nicht erfolgt, regelt er deren 
Schutz. Er unterstützt Gemeinden und Dritte finanziell und beratend bei der Pflege von Biotopen regio-
naler und lokaler Bedeutung und sorgt in besonders sensiblen Biotopen für den achtsamen Umgang mit 
der Natur.

2 … stärkt den Vollzug in den Wasser- und Zugvogelreservaten am Bodensee und Rhein.

3 … wertet 100 Naturschutzgebiete auf und unterstützt Gemeinden finanziell und beratend dabei.

4 … schafft 1’000 ha Eichenförderungsgebiete. 

5 … wertet 100 km Waldränder unter verstärktem Einbezug des angrenzenden Offenlands ökologisch auf. 

6 … entfernt in Absprache mit den Gemeinden 32 prioritäre künstliche Hindernisse aus Fliessgewässern.

7 … plant eine Wildtierüberführung über die A1 im Raum Münchwilen/Wängi. 

8 … nimmt seine Vorbildrolle für ökologisch wertvolle Frei- und Grünflächen im Siedlungsgebiet verstärkt 
wahr und unterstützt Gemeinden bei der Wahrnehmung ihrer Vorbildrolle. Bei kantonalen Projekten 
werden Gestaltungs- und Pflegegrundsätze zur Förderung der Biodiversität von Beginn an verlangt und 
umgesetzt. 

9 … erhöht den Anteil ökologisch gepflegter Strassenböschungen.

10 … unterstützt Landwirtinnen und Landwirte bei der Verbesserung der Qualität der Biodiversitätsförder-
flächen und der Erstellung von biodiversitätsfördernden Kleinstrukturen. 

11 … fördert und erhält Hecken und ökologisch wertvolle Bäume im Offenland. 

12 …setzt das kantonale landwirtschaftliche Vernetzungsprojekt um und entwickelt es weiter.

13 … fördert die Regeneration von 30 ha vernässter Böden in ehemaligen Feuchtgebieten des Offenlands 
zu artenreichen Flachmooren («Streuwiesen»). 

Für jede Umsetzungsetappe der Biodiversitätsstra-

tegie Thurgau werden Massnahmen zur Erreichung 

der Ziele in einem Massnahmenplan definiert (§ 20a 

Abs. 2 E-TG NHG). Die Massnahmen basieren jeweils 

auf den aktuellsten Erkenntnissen zum Zustand, den 

Stärken und Herausforderungen der Biodiversität im 

Kanton. Für die erste Umsetzungsetappe 2023 – 2028 

hat die Regierung im vorliegenden Massnahmenplan 

25 prioritäre Massnahmen festgelegt (siehe Tabelle 1; 

Detailbeschrieb der Massnahmen in Kap. 2). Die 25 

Massnahmen sind aufeinander abgestimmt und unter-

stützen sich gegenseitig. 

Tabelle 1: Übersicht über die Massnahmen der Umsetzungsetappe 2023 – 2028. 
Die Farbgebung der Nummerierung (linke Spalte) entspricht den Handlungsfel-
dern in Abbildung 1.



8 | Massnahmenplan Biodiversität 2023 – 2028

14 … fördert die Wiedervernässung von 60 ha ehemaliger Feuchtgebiete im Wald.

15 … revitalisiert zusammen mit den Gemeinden 12 km Gewässer und erwirbt vorsorglich Land für Revita-
lisierungsprojekte.

16 … aktualisiert die Quellenerhebungen aus dem Jahr 1912.

17 … erarbeitet ein Artenförderungskonzept als Grundlage für die Erarbeitung und Umsetzung von konkre-
ten Artenförderungsprojekten.

18 … setzt für mindestens 15 prioritäre Arten Förderungsprojekte um.

19 … erfasst die Flugkorridore und Jagdlebensräume von Fledermäusen (Dunkelkorridore) und setzt 
Massnahmen zu deren Erhaltung und Aufwertung um.

20 … stärkt den Erfahrungsaustausch zwischen und mit Umsetzungspartnern in den Gemeinden.

21 … stärkt die Weiterbildung und Beratung für Landwirtinnen und Landwirte, Gärtnerinnen und Gärtner, 
Försterinnen und Förster sowie Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer.

22 … schafft eine Anlaufstelle und Beratungsangebote für die Bevölkerung im Bereich Biodiversität.

23 … verstärkt die finanzielle Unterstützung ausgewählter Aktionen und Veranstaltungen, welche die Ver-
antwortung der Bevölkerung stärken und welche Erfolge der Biodiversitätsförderung bekannt machen.

24 … überprüft den Ergänzungsbedarf des Landschaftsentwicklungskonzepts Thurgau (LEK TG) mit  
Elementen der Ökologischen Infrastruktur.

25 … entwickelt sein Biodiversitätsmonitoring weiter und schliesst prioritäre Wissenslücken zum Zustand 
und der Entwicklung der Biodiversität.
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–	 Betreffend der genetischen Vielfalt von Nutz-

tieren und -pflanzen drängen sich aufgrund der 

Zustandsbeurteilung in der Biodiversitätsstrategie 

Thurgau (Kap. 3.3.4) keine Massnahmen auf. Zur 

genetischen Vielfalt von Wildarten in der Schweiz 

und im Thurgau bestehen grosse Wissenslücken. 

Schweizweit wird aktuell in einem dreijährigen 

Projekt (2020 – 2023) die Durchführbarkeit eines 

künftigen Monitorings der genetischen Vielfalt von 

wildlebenden Pflanzen-, Pilz- und Tierarten in der 

Schweiz getestet. Fest steht, dass Massnahmen, 

welche die ökologische Vernetzung stärken, auch 

die genetische Vielfalt von Wildarten fördern. Auf 

spezifische Massnahmen zwecks Erhaltung der 

genetischen Vielfalt wird daher in der Umsetzungse-

tappe 2023 – 2028 verzichtet.

–	 Fische und Krebse: Die potenziellen «aquati­

schen Kerngebiete» (Laichgründe für ausgewählte 

Fischarten von nationaler Bedeutung) sind in einem 

schlechten Zustand (siehe Zustandsbeurteilung in 

der Biodiversitätsstrategie, Kap. 3.3.1). Auf Bundes-

ebene wird zurzeit eine neue Rechtsgrundlage zur 

Schaffung von aquatischen Kerngebieten diskutiert. 

Die Ergebnisse werden abgewartet. Von den Mass-

nahmen 6 und 15 profitieren Fische und Krebse 

jedoch unmittelbar.

Zu zwei Zielen der Biodiversitätsstrategie (Ziele  

J und K) und zur Ausscheidung aquatischer Kernge-

biete schlägt der Kanton Thurgau gegenwärtig noch 

keine Massnahmen vor. Spätestens im Hinblick auf 

die nächste Umsetzungsetappe (2029 – 2032) soll 

entschieden werden, ob zusätzliche Massnahmen zu 

diesen Themen formuliert werden müssen.

–	 Die Umsetzung des Strategie- und Umsetzungs-

konzeptes Invasive gebietsfremde Organismen 

gilt weiterhin und wird unabhängig von der Biodi-

versitätsstrategie Thurgau und dem vorliegenden 

Massnahmenplan umgesetzt. In den Massnahmen  

1, 3, 8, 9, 20, 21, 22 und 23  sind zahlreiche Aktivi-

täten vorgesehen, welche die bisherigen kantonalen 

Anstrengungen zur Eindämmung von invasiven 

gebietsfremden Arten (invasiven Neobiota) subs-

tanziell unterstützen. Auf eine separate zusätzliche 

Massnahme wird verzichtet.
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Für jede Umsetzungsetappe der Biodiversitätsstra-

tegie Thurgau werden Massnahmen zur Er-reichung 

der Ziele in einem Massnahmenplan festgelegt (§ 20a 

Abs. 2 E-TG NHG). Die Mass-nahmen basieren jeweils 

auf den aktuellen Erkenntnissen zum Zustand, den 

Stärken und Her-ausforderungen der Biodiversität im 

Kanton. Für die erste Umsetzungsetappe 2023-28 

hat die Regierung im vorliegenden Massnahmenplan 

25 prioritäre Massnahmen festgelegt (siehe Tabel-le 

1; Detailbeschrieb der Massnahmen in Kap. 3). Die 

25 Massnahmen sind aufeinander abge-stimmt und 

unterstützen sich gegenseitig.
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2	 Massnahmen 2023 – 2028

  Grosse Maschine für kleine Tiere: Vielleicht hört man  
im neuen Tümpel bei Herdern bald die Geburtshelferkröte –  
umgangssprachlich Glögglifrosch genannt – rufen?  
Bild: Herdern, Christoph Kaminski.

Für jede der 25 Massnahmen der Umsetzungsetappe 

2023 – 2028 findet sich auf den folgenden Seiten ein 

Massnahmenblatt. Neben der detaillierten Massnah-

menbeschreibung enthält das Massnahmenblatt die 

einzelnen Arbeitsschritte, die zur Umsetzung der Mass-

nahme erforderlich sind. Für die einzelnen Arbeits-

schritte wird ausgewiesen, ob es sich jeweils um eine 

Daueraufgabe handelt. Anhand der Indikatoren für 

die Erfolgskontrolle lässt sich für jeden Arbeitsschritt 

überprüfen, ob die Umsetzung auf Kurs ist. Weiter 

nennt das Massnahmenblatt die kantonale Federfüh-

rung, die wichtigsten Partner für die Umsetzung sowie 

den Ressourcenbedarf pro Massnahme.
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Massnahme 1  
Ziel A «Gesicherte und fachgerecht gepflegte Biotope» 

Der Kanton sorgt für die Pflege aller 92 Biotope von nationaler Bedeutung. Wo noch nicht erfolgt, regelt er deren 
Schutz. Er unterstützt Gemeinden und Dritte finanziell und beratend bei der Pflege von Biotopen regionaler und lokaler 
Bedeutung und sorgt in besonders sensiblen Biotopen für den achtsamen Umgang mit der Natur. 

Biotope von nationaler, regionaler (kantonaler) und lokaler Bedeutung gehören ökologisch zu den wertvollsten Lebens-
räumen. Sie sind meist als Naturschutzgebiete oder Naturobjekte geschützt und erfordern eine fachgerechte Pflege. Wo 
die Unterschutzstellung noch nicht vollständig erfolgt ist, sind die betroffenen Gebiete ausreichend grundeigentümerver-
bindlich zu sichern. 
Über den Zustand und die Pflege regionaler und kommunaler Biotope liegen keine systematischen Daten vor. Sie sind 
zwar mehrheitlich grundeigentümerverbindlich gesichert, jedoch ist ihre Pflege oft nicht geregelt und ihr ökologischer Zu-
stand schlecht. Einzelne Naturschutzgebiete werden sogar als intensive Dauerwiesen genutzt. In der verbindlichen Rege-
lung der fachgerechten Pflege liegt grosses Potenzial. 
Vereinzelt bestehen Wissenslücken bezüglich der fachgerechten Pflege spezifischer Gebiete. Diese sind durch (kantons-
übergreifende) Untersuchungen und in Abstimmung mit dem Bund zu schliessen (z. B. zur Frühnutzung besonders arten-
reicher Wiesen in Naturschutzgebieten). 
Hinweis: Mitgemeint sind auch Flächen im Wald, welche mittels kommunalem «Schutzplan Naturobjekte» oder Zonenplan 
geschützt sind. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

1A 

Sicherstellung der fachgerechten Pflege (inkl. Beiträge an Gemeinden 
und Dritte). 

☒ 
Fachgerecht gepflegte Flä-
che (in ha) 
(Soll-Wert folgt aus der Er-
hebung des Ist-Werts) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1B 
Besucherlenkung oder -information und Gebietsaufsicht in besonders 
sensiblen Lebensräumen (inkl. Beiträge an Gemeinden und Dritte). ☒ 

4 zusätzliche Gebiete mit 
aktualisierter Besucherlen-
kung oder Gebietsaufsicht 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1C 
Verstärkte Beratung von Gemeinden und Dritten sowie Anpassung der 
Pflege (inkl. Beiträge bei fachgerechter Pflege). ☒ 

50 Gebiete mit optimierter 
Pflege 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1D 

Erstellung kantonaler Schutzanordnungen für drei Flachmoore von na-
tionaler Bedeutung und vertragliche Sicherung von vier Trockenwiesen 
und -weiden (TWW) von nationaler Bedeutung. ☐ 

3 weitere Flachmoore mit 
Schutzanordnungen 
4 weitere TWW mit vertrag-
licher Sicherung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1E 
Fortführung des überkantonalen Feldversuchs zur Frühnutzung beson-
ders artenreicher Wiesen in Naturschutzgebieten. ☐ 

Regelmässige Berichter-
stattung zu den Resultaten 
des Feldversuchs 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung, Forstamt (im Wald) 

Partner Gemeinden, Landwirtinnen und Landwirte, Dritte (u. a. Naturschutzvereine) 

Zusätzlicher Personalbedarf 0,5 Vollzeitäquivalent, u. a. für die Beratung und Unterstützung von Gemeinden 

Finanzbedarf (inkl. Personal)  Einmalig Fr. 0  

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 1'200'000 
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Ziel A «Gesicherte und fachgerecht gepflegte Biotope»
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Massnahme 2 
Ziel A «Gesicherte und fachgerecht gepflegte Biotope» 

Der Kanton stärkt den Vollzug in den Wasser- und Zugvogelreservaten am Bodensee und Rhein 

Die Bundesverordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate schützt die Lebensräume der Zugvögel sowie von ganz-
jährig in der Schweiz lebenden Wasservögeln. Zwei von schweizweit 10 Gebieten von internationaler Bedeutung liegen 
am Bodensee (Ermatingerbecken) und kantonsübergreifend bei Stein am Rhein.  
Im Gebiet Stein am Rhein wurde eine massive Abnahme der dort überwinternden Vögel (Wintergäste) festgestellt.1 Als 
Hauptursache werden wasser- und landseitige Störungen durch Menschen (u. a. Bootsverkehr, Wassersport, Spaziergän-
ger) und Hunde vermutet, insbesondere bei tiefem Wasserstand.1 Markierungen und Sensibilisierung durch Reservats-
aufseher reichen heute nicht aus. Unklar ist, inwiefern sich aufgrund des Klimas und des sich ändernden Nahrungsange-
bots in den letzten Jahren Verschiebungen der Wasservogelbestände ergeben haben.1 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

2A 
Erarbeitung von Grundlagen und Lösungsvorschlägen für den verbes-
serten Vollzug (für beide Gebiete). ☐ 

Lösungsvorschläge liegen 
vor 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2B 
Umsetzung der Lösungsvorschläge (für beide Gebiete). 

☒ 
Anzahl erfolgreich umge-
setzter Lösungsvorschläge 
(z. B. 3 von 4) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Jagd- und Fischereiverwaltung 

Partner Betroffene Gemeinden, Kanton Schaffhausen, Baden-Württemberg 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig ca. Fr. 200'000 

Jährlich wiederkehrend 2026 – 2028 ca. Fr. 20'000 
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Massnahme 3  
Ziel B «Aufgewertete und ergänzte Biotope» 

Der Kanton wertet 100 Naturschutzgebiete auf und unterstützt Gemeinden finanziell und beratend dabei. 

Naturschutzgebiete gehören zu den ökologisch wertvollsten Lebensräumen. Sie sind unter allen Umständen zu erhalten. 
2021 wiesen etwa 50 % aller nationalen Naturschutzgebiete einen Sanierungsbedarf auf,2 welcher seitens Kanton seit 
2020 verstärkt angegangen wird und weiterhin behoben werden muss. 
Über den Zustand und den Sanierungsbedarf kantonaler und kommunaler Naturschutzgebiete liegen keine systemati-
schen Daten vor. Stichproben zeigen jedoch grossen Handlungsbedarf. In der gezielten Aufwertung der Naturschutzge-
biete liegt somit grosses Potenzial.  
Hinweis: Mitgemeint sind auch Flächen im Wald, welche mittels kommunalem «Schutzplan Naturobjekte» oder Zonenplan 
geschützt sind. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

3A 

Abklärung des Zustands der 460 Naturschutzgebiete, welche im kanto-
nalen Richtplan ausgewiesen sind, zwecks Priorisierung der Aufwer-
tungen. ☐ 

Dokumentation zum Zu-
stand und zum Sanierungs-
bedarf der 460 Naturschutz-
gebiete 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

3B 

Aufwertung von jährlich 7 Naturschutzgebieten von nationaler Bedeu-
tung (im Vergleich zu 4 gemäss den Regierungsrichtlinien 2020 – 

20243). ☒ 
Durchschnittlich jährlich 7 
aufgewertete Naturschutz-
gebiete von nationaler Be-
deutung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

3C 

Aufwertung von jährlich 10 kantonalen oder kommunalen Naturschutz-
gebieten bzw. Naturobjekten gemeinsam mit den Gemeinden und Drit-
ten. Dies schliesst Naturschutzgebiete und Naturobjekte im Wald mit 
ein. 

☒ 

Durchschnittlich jährlich 10 
aufgewertete kantonale und 
kommunale Naturschutzge-
biete und Naturobjekte 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung, Forstamt (im Wald) 

Partner Gemeinden, Dritte (Naturschutzvereine) 

Zusätzlicher Personalbedarf Amt für Raumentwicklung: 0,5 Vollzeitäquivalent 
Forstamt: 0,1 Vollzeitäquivalent 

Finanzbedarf (inkl. Personal) Einmalig (Arbeitsschritt 3A) ca. Fr. 500'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 1'300'000 
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Massnahme 4  
Ziel C «Mehr Kerngebiete im Wald» 

Der Kanton schafft 1'000 ha Eichenförderungsgebiete. 

Der Thurgau verfügt noch über ausgedehnte Bestände alter Eichen aus ehemaliger Mittelwaldbewirtschaftung, die dem 
Mittelspecht als national prioritäre Art als Lebensraum dienen.4,5 Teilweise ist die Nutzung der Bestände via Schutzanord-
nung oder Vereinbarung beschränkt. Dadurch steigt der Nutzungsdruck auf Eichen in Wäldern ohne Schutzstatus. 
Mit einem neuen Instrument für eine integrale Eichenförderung sollen über Vereinbarungen mit den Waldeigentümerinnen 
und -eigentümern ausgedehnte Flächen unter ein Bewirtschaftungsregime gestellt werden, das innerhalb eines auf den 
Erhalt der Biodiversität abgestimmten Rahmens weiterhin eine Nutzung erlaubt, sofern im Sinne der Nachhaltigkeit auch 
neue Eichenflächen begründet werden. Der Umgang mit bzw. die Integration der bisherigen Vereinbarungen zum Eichen-
nutzungsverzicht ins neue Förderungsinstrument ist zu klären. 
Grundlage für das neue Instrument bilden noch zu erstellende Eichen-Inventare, in denen alle alten Eichen in den Förde-
rungsgebieten räumlich erfasst sind. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

4A 
Definition und Kommunikation des neuen Förderungsinstrumentes und 
Klärung der Abgeltung. ☐ 

Kommunikation des neuen 
Förderinstrumentes 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

4B 

Erstellung der Eichen-Inventare und sukzessive Ausscheidung der 
konkreten Eichenförderungsgebiete (inkl. Abgeltung) im Umfang von 
1'000 ha (5 % der Thurgauer Waldfläche). ☐ 

1'000 ha Eichenförderungs-
gebiete bis im Jahr 2028 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Forstamt 

Partner Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer 

Zusätzlicher Personalbedarf 0,2 Vollzeitäquivalent 

Finanzbedarf Einmalig (Eichen-Inventar) ca. Fr. 200'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 
(kontinuierlich steigend bis 2028 auf Fr. 500'000 pro 
Jahr, durchschnittlich Fr. 300'000 pro Jahr) 

ca. Fr. 300'000 
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Massnahme 5  
Ziel D «Mehr strukturreiche Waldränder» 

Der Kanton wertet 100 km Waldränder unter verstärktem Einbezug des angrenzenden Offenlands ökologisch auf.  

Im Thurgau gibt es rund 2'400 km Waldränder. Bei gezielter Pflege sind insbesondere südlich exponierte Waldränder und 
solche entlang extensiv bewirtschafteter Landwirtschaftsflächen oder Gewässer oft sehr artenreich. Das Biodiversitätsmo-
nitoring Thurgau zeigt jedoch, dass typische Saumarten (Arten der Übergangsbereiche, u. a. zwischen Wald und Kultur-
land) seit 2009 abnehmen.6 
In den letzten Jahren wurden jährlich 10 km Waldrand mit finanzieller Unterstützung des Forstamtes gepflegt (ca. 45'000 
Franken pro Jahr). Das Potenzial der 2'400 km Waldränder ist allerdings bei weitem nicht ausgeschöpft. Die aktuellen 
Steuerungssysteme und Eigentumsverhältnisse erschweren, dass es genutzt wird und dass das Offenland stärker in die 
Waldrandaufwertungen miteinbezogen wird. Die heutigen Steuerungsinstrumente sollen überdacht und die Information 
der Eigentümerinnen und Eigentümern von Wald und angrenzendem Offenland verbessert werden. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

5A 

Überprüfung und gegebenenfalls Optimierung der heutigen Steue-
rungsinstrumente (Beiträge für Initialeingriffe und wiederkehrende 
Pflege, Information, etc.). ☐ 

Überprüfung erfolgt, allfäl-
lige Massnahmen umge-
setzt oder eingeleitet 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

5B 

Ökologische Aufwertung von durchschnittlich 17 km Waldrändern pro 
Jahr (inkl. Beiträge) unter spezifischer Berücksichtigung und extensiver 
Bewirtschaftung des angrenzenden Offenlandes. 

☒ 

Durchschnittlich 17 km auf-
gewertete Waldränder pro 
Jahr 
Länge der aufgewerteten 
Waldränder, die an extensiv 
bewirtschaftetes Offenland 
grenzen 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Forstamt, Landwirtschaftsamt 

Partner Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer, Landwirtinnen und Landwirte, Amt für 
Raumentwicklung 

Zusätzlicher Personalbedarf Forstamt: 0,1 Vollzeitäquivalent 

Finanzbedarf Einmalig ca. Fr. 20'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 150'000 
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Massnahme 6
Ziel E «Durchlässigere Landschaft für Tiere»
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Massnahme 6  
Ziel E «Durchlässigere Landschaft für Tiere» 

Der Kanton entfernt in Absprache mit den Gemeinden 32 prioritäre künstliche Hindernisse aus Fliessgewässern. 

In Thurgauer Flüssen und Bächen gibt es rund 7'000 künstliche Abstürze und Schwellen höher als 20 cm7, welche Barrie-
ren für Fische, Krebse und Kleinlebewesen darstellen.8 Die wichtigsten davon sind im kantonalen Richtplan verzeichnet. 
Diese Ausbreitungshindernisse verhindern u. a., dass Fische zu Laichgründen aufsteigen oder in beschattete und/oder 
kühlere Gewässerabschnitte ausweichen können (Klimawandel). Zudem behindern sie den genetischen Austausch.  
Mit einer zusätzlichen Projektleiterstelle sorgt der Kanton in Absprache mit den Gemeinden jährlich für die Beseitigung 
von durchschnittlich 8 Hindernissen in Fliessgewässern (Bauherreneigenleistungen für Kanton und Gemeinden). Die Fi-
nanzierung der Bauprojekte wird über die bestehenden Mittel gesichert und ist unten nicht ausgewiesen. Die Gemeinden 
haben unverändert einen Kostenanteil zwischen 5 und 40 % an die Projektierung und Realisierung zu übernehmen (ge-
mäss Gesetz über den Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren).  

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

6A 
Erstellung einer Priorisierung der zu entfernenden Hindernisse in Flüs-
sen und Bächen (finanziert durch Budget Amt für Umwelt). ☐ 

Dokumentation zur Priori-
sierung 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

6B 

Laufende Entfernung von jährlich durchschnittlich 8 künstlichen Aus-
breitungshindernissen >20 cm in Fliessgewässern mit hoher Priorität 
für aquatische Lebewesen. ☒ 

Durchschnittlich 8 entfernte 
prioritäre Ausbreitungshin-
dernisse pro Jahr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Amt für Umwelt 

Partner Jagd- und Fischereiverwaltung, Gemeinden 

Zusätzlicher Personalbedarf 1 Vollzeitäquivalent für Projektleitung und Koordination u. a. mit Gemeinden 

Finanzbedarf (inkl. Personal) Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2025 – 2028 ca. Fr. 150'000 
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Massnahme 7 
Ziel E «Durchlässigere Landschaft für Tiere»
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Massnahme 7  
Ziel E «Durchlässigere Landschaft für Tiere» 

Der Kanton plant eine Wildtierüberführung über die A1 im Raum Münchwilen/Wängi. 

Die eingezäunte Autobahn A1 stellt für Wildtiere eine Barriere dar, die nur punktuell (beispielsweise beim Lützelmurg-
Viadukt) passiert werden kann. Im Raum Münchwilen/Wängi sieht der kantonale Richtplan eine Wildtierüberführung vor. 
Diese ist durch den Kanton Thurgau zu finanzieren und wird voraussichtlich zeitgleich mit der Autobahnsanierung (vorge-
sehen für ca. 2029 – 2031) gebaut.  
Die unten ausgewiesenen Kosten beinhalten die Planung der Wildtierüberführung und die Sicherung des Landbedarfs für 
Vernetzungsstrukturen, jedoch noch nicht den Bau der Wildtierüberführung selbst. Dieser erfolgt nach 2028. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

7A 

Planung der Wildtierüberführung, Integration in die Massnahmenpla-
nung des ASTRA («UPlaNS») und Sicherstellung des laufenden Infor-
mationsaustauschs. ☐ 

Planung abgeschlossen 
und dem ASTRA überge-
ben 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

7B 
Sicherung des Landbedarfs für Vernetzungsstrukturen zwecks Anbin-
dung der Wildtierüberführung ans Umland. ☐ 

Landbedarf grundeigentü-
merverbindlich gesichert 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Jagd- und Fischereiverwaltung 

Partner Tiefbauamt, Amt für Raumentwicklung 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig ca. Fr. 750'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 Fr. 0 
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Massnahme 8
Ziel F «Ökologisch wertvollere öffentliche Grünflächen» & Ziel M «Verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung»
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Massnahme 8  
Ziel F «Ökologisch wertvollere öffentliche Grünflächen» & 
Ziel M «Verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung» 

Der Kanton nimmt seine Vorbildrolle für ökologisch wertvolle Frei- und Grünflächen im Siedlungsgebiet verstärkt wahr 
und unterstützt Gemeinden bei der Wahrnehmung ihrer Vorbildrolle. Bei kantonalen Projekten werden Gestaltungs- und 
Pflegegrundsätze zur Förderung der Biodiversität von Beginn an verlangt und umgesetzt. 

Der Kanton ist ein wichtiger Landbesitzer und Eigentümer von Immobilien. Er übernimmt eine Vorbildfunktion gegenüber 
Gemeinden, Dritten und Privaten. Bis 2024 setzt der Kanton gemäss seinen Regierungsrichtlinien 2020 – 2024 bei 50 ei-
genen Bauten und Anlagen Massnahmen zur Förderung der Biodiversität um.3 Dies will er auch ab 2025 fortführen und 
bis 2028 25 weitere Massnahmen umsetzen. 
Am Arenenberg besteht Potenzial für Anschauungsbeispiele für ökologisch wertvolle Park- und Gartenanlagen. Dieses 
soll verstärkt genutzt werden. 
Auch Gemeinden haben eine Vorbildrolle. Der Kanton unterstützt sie deshalb seit 2020 bei der naturnahen Gestaltung 
und Pflege von öffentlichen Flächen im Siedlungsraum (Projekt «Vorteil naturnah»). Bisher machen 24 Gemeinden mit. 
Das Projekt läuft bis 2023, die Mittel sind bereits ausgeschöpft. Es soll fortgeführt und auf 40 Gemeinden ausgeweitet 
werden. Das Projekt trägt zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei und lädt zur Nachahmung ein. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

8A 

Umsetzung von 25 weiteren Aufwertungsmassnahmen zur Förderung 
der Biodiversität bei kantonalen Bauten und Anlagen (zusätzlich zu den 
50 gemäss Regierungsrichtlinien 2020 – 20243). ☐ 

25 Aufwertungsmassnah-
men bis im Jahr 2028 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

8B 

Schulung von Fachpersonen (u. a. Hauswarte), die für die naturnahe 
oder biodiversitätsfreundliche Pflege der kantonalen Grün- und Freiflä-
chen verantwortlich sind. Erarbeitung von Pflegekonzepten zur Unter-
stützung der Fachpersonen und Anpassung deren Pflichtenhefter. 

☐ 

Pflegekonzepte, ange-
passte Pflichtenhefte und 
Schulung von verantwortli-
chen Personen für 10 Bau-
ten und Anlagen bis 2028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

8C 

Erstellung von Anschauungsbeispielen (z. B. Wildhecke) für ökologisch 
wertvolle Park- und Gartenanlagen am Arenenberg (trägt auch zu 
Massnahme 22 bei). ☐ 

Mind. 5 Anschauungsbei-
spiele erstellt bis 2028 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

8D 
Verlängerung von «Vorteil naturnah» und Ausweitung auf 40 Gemein-
den. ☐ 

40 Gemeinden mit naturnah 
gestalteten öffentlichen Flä-
chen bis 2028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Hochbauamt (Arbeitsschritte 8A und 8B), Arenenberg (Arbeitsschritt 8C), Amt für 
Raumentwicklung (Arbeitsschritt 8D) 

Partner Amt für Raumentwicklung (Arbeitsschritte 8A und 8B), Gemeinden (Arbeitsschritt 
8D) 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 450'000 
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Massnahme 9 
Ziel F «Ökologisch wertvollere öffentliche Grünflächen»
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Massnahme 9  
Ziel F «Ökologisch wertvollere öffentliche Grünflächen» 

Der Kanton erhöht den Anteil ökologisch gepflegter Strassenböschungen. 

Strassen- und Bahnböschungen weisen ein hohes ökologisches Vernetzungspotenzial auf.9 Punktuell hat das Tiefbauamt 
dieses Potenzial durch eine angepasste, biodiversitätsfreundliche Pflege bereits realisiert. In Zukunft soll die biodiversi-
tätsfreundliche Pflege ausgeweitet werden, damit vermehrt wertvolle Lebensräume geschaffen und die ökologische Ver-
netzung verbessert wird.  
Das Tiefbauamt hat deshalb die Böschungen entlang der Kantonsstrassen 2021/2022 kartiert und auf das Potenzial für 
eine biodiversitätsfreundliche Pflege untersucht. Neben schmalen Grünstreifen, welche ausschliesslich der intensiven 
Unterhaltszone zuzuweisen sind, bewirtschaftet das Tiefbauamt ca. 43 ha Grünflächen. Rund 8 – 12 ha davon weisen Ei-
genschaften auf, welche für eine ökologisch angepasste Pflege sprechen. Die dafür benötigten Massnahmen sind noch 
zu definieren und ihre Machbarkeit ist zu prüfen. 
Die Initialfinanzierung der Massnahme bis 2028 erfolgt über die Biodiversitätsstrategie.  

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

9A 

Bezeichnung der für die Biodiversitätsförderung prioritären Kantons-
strassenböschungen und Vorliegen eines Pflegeplans für die prioritä-
ren Flächen. ☐ 

Prioritäre Kantonsstrassen-
böschungen sind bekannt 
und Pflegepläne liegen vor 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

9B 
 

Umsetzung der ökologischen Pflege gemäss Pflegeplan. 

☒ 

Fläche oder Länge der öko-
logisch gepflegten Kantons-
strassenböschungen 
(Sollwert folgt aus Arbeits-
schritt 9A) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Tiefbauamt (Kantonsstrassen) 

Partner Amt für Raumentwicklung 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 Fr. 200'000 
  



Massnahmenplan Biodiversität 2023 – 2028 | 21  

H
an

dl
un

gs
fe

ld
 «

Ve
rn

et
zu

ng
»

Massnahme 10
Ziel G «Strukturreichere Kulturlandschaft und höhere Qualität der Biodiversitätsförderflächen»
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Massnahme 10  
Ziel G «Strukturreichere Kulturlandschaft und höhere Qualität der Biodiversitätsförderflächen» 

Der Kanton unterstützt Landwirtinnen und Landwirte bei der Verbesserung der Qualität der Biodiversitätsförderflächen 
und der Erstellung von biodiversitätsfördernden Kleinstrukturen. 

Die Biodiversitätsförderflächen im Thurgau hatten 2021 einen Anteil von 14 % (rund 6'900 ha) an der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche (LN). Damit werden die in der Direktzahlungsverordnung geforderten 7 % deutlich übertroffen. 
Der Anteil an Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe II lag 2021 ohne Obstbäume bei rund 1,4 % der LN (ohne Na-
turschutzgebiete und Waldreservate). Er steigt nur langsam. In rund einem Viertel der Vernetzungskorridore werden die 
Flächenziele des landwirtschaftlichen Vernetzungsprojektes für «besonders wertvolle BFF» (Flächen mit Qualitätsstufe II 
oder mit «Zusatzmassnahmen Vernetzung», Brachen, Säume auf Ackerflächen) zudem noch nicht erreicht (2021). 
Seit über zehn Jahren werden Landwirtinnen und Landwirte, welche artenreiche Heuwiesen in Vernetzungskorridoren 
ansäen, mit Beiträgen an das Saatgut unterstützt. Diese Unterstützung soll fortgesetzt und auf Gebiete ausserhalb von 
Vernetzungskorridoren ausgeweitet werden. Zudem sollen Landwirtschaftsbetriebe, welche biodiversitätsfördernde Klein-
strukturen (u. a. Stein-, Sand-, Asthaufen, kleine Tümpel, Gebüschgruppen) anlegen, verstärkt unterstützt werden. Dabei 
sind einmalige und wiederkehrende Beiträge denkbar (vgl. Arbeitsschritt 10B). 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

10A 

Finanzierung von Wiesen-Ansaaten mit regionalem Saatgut auch aus-
serhalb der Vernetzungskorridore (inkl. Beratung der Landwirtinnen 
und Landwirte betreffend Ansaat). 

☒ 

300 ha angesäter artenrei-
cher Wiesen bis 2028 
Zusätzlich mind. 300 ha 
Biodiversitätsförderflächen 
mit Qualität QII (ohne Obst-
bäume und ausserhalb Na-
turschutzgebiete) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

10B 

Definition und Kommunikation der verstärkten Förderung von biodiver-
sitätsfördernden Kleinstrukturen (z. B. Stein-, Sand-, Asthaufen, kleine 
Tümpel, Gebüschgruppen, etc.). ☐ Kommunikation Förderin-

strument zu Kleinstrukturen 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

10C 

Verstärkte Förderung von strukturellen Aufwertungen (z. B. Stein-, 
Sand-, Asthaufen, kleine Tümpel, Gebüschgruppen, etc.). 

☒ 

Anzahl erstellter biodiversi-
tätsfördernder Kleinstruktu-
ren 
(Sollwert folgt aus Arbeits-
schritt 10B) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung, Landwirtschaftsamt 

Partner Landwirtinnen und Landwirte, Arenenberg 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 250'000 
  



22 | Massnahmenplan Biodiversität 2023 – 2028 

H
an

dl
un

gs
fe

ld
 «

Ve
rn

et
zu

ng
»

Massnahme 11 
Ziel G «Strukturreichere Kulturlandschaft und höhere Qualität der Biodiversitätsförderflächen»
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Massnahme 11  
Ziel G «Strukturreichere Kulturlandschaft und höhere Qualität der Biodiversitätsförderflächen» 

Der Kanton fördert und erhält Hecken und ökologisch wertvolle Bäume im Offenland. 

Im Projekt «Zukunft Obstbau» wurden zwischen 2010 und 2019 total rund 12'000 Obst- und Feldbäume sowie 7 km He-
cken gepflanzt. Der Rückgang der Hochstamm-Feldobstbäume konnte damit jedoch nicht gestoppt werden. Zwischen 
2016 und 2021 sank der Bestand laut der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturerhebung von 227'000 auf 216'500 Bäume. 
Die Fläche beitragsberechtigter Hecken hat hingegen laut der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturerhebung in den letz-
ten Jahren von 111 ha (2016) auf 123 ha (2021) zugenommen. Diese erfreuliche Entwicklung soll fortgesetzt werden. Das 
Amt für Raumentwicklung finanziert Landwirtschaftsbetrieben, welche Hecken pflanzen, das Pflanzgut (3 km im Jahr 
2020; 2,3 km im Jahr 2021).  
Wie Hecken, Feldbäume (Einzelbäume, Alleen) und Hochstamm-Obstbäume durch den Kanton verstärkt gefördert wer-
den können, wird im Jahr 2023 geklärt (vgl. Arbeitsschritt 11A). Bei neu gepflanzten Hecken und Hochstamm-Bäumen 
sollen mindestens 80 % die Qualität QII erreichen (vgl. Arbeitsschritt 11B). 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

11A 

Definition und Kommunikation des verstärkten finanziellen Engage-
ments für Hecken, Feldbäume (Einzelbäume, Alleen) und Hochstamm-
Obstbäume. ☐ 

Kommunikation Förderin-
strument zu Hecken und 
Bäumen 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

11B 

Umsetzung des verstärkten finanziellen Engagements. 
 

☒ 

Total 30 km neu gepflanzte 
Hecken bis 2028 
Total 2'500 gepflanzte 
Hochstamm-Feldobst-
bäume und übrige Feld-
bäume bis 2028 
Mind. 80 % der gepflanzten 
Hecken und Bäume mit 
Qualität (QII) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Landwirtschaftsamt, Amt für Raumentwicklung 

Partner Landwirtinnen und Landwirte, Arenenberg 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 200'000 
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Massnahme 12
Ziel G «Strukturreichere Kulturlandschaft und höhere Qualität der Biodiversitätsförderflächen»

18/37 
 

Massnahme 12  
Ziel G «Strukturreichere Kulturlandschaft und höhere Qualität der Biodiversitätsförderflächen» 

Der Kanton setzt das kantonale landwirtschaftliche Vernetzungsprojekt um und entwickelt es weiter. 

Im landwirtschaftlichen Vernetzungsprojekt nach Direktzahlungsverordnung erhalten Landwirtinnen und Landwirte Vernet-
zungsbeiträge für Biodiversitätsförderflächen in den sogenannten Vernetzungskorridoren. 90 % der Beiträge zahlt der 
Bund, 10 % der Kanton (278'000 Franken im Jahr 2021). 
Das Vernetzungsprojekt läuft seit 2004. Es handelt sich dabei um eine Daueraufgabe, welche in Umsetzungsperioden 
unterteilt wird. Jede Umsetzungsperiode muss durch das Bundesamt für Landwirtschaft bewilligt werden. Zurzeit befindet 
es sich in der dritten Umsetzungsperiode (bis 2025). Das Vernetzungsprojekt hat sich grundsätzlich bewährt und die 
Landwirte melden weiterhin jährlich mehr Flächen an.  
Das Vernetzungsprojekt wird fortgeführt und bedarfsweise an neue Erkenntnisse und veränderte Anforderungen (z. B. 
Agrarpolitik, Fachplanung Ökologische Infrastruktur) angepasst.  

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

12A 
Weiterführung der dritten Periode des Thurgauer Vernetzungsprojek-
tes. ☒ 

Zielerreichung gemäss se-
paraten Vorgaben des Ver-
netzungsprojektes 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

12B 

Entwicklung des Folgeprojektes (vierte Periode) und Einreichen ans 
Bundesamt für Landwirtschaft. 

☐ 
Vierte Periode des Vernet-
zungsprojektes ist vom 
Bundesamt für Landwirt-
schaft bewilligt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

12C 
Umsetzung der vierten Periode des Thurgauer Vernetzungsprojektes 

☒ 
Zielerreichung gemäss se-
paraten Vorgaben des Ver-
netzungsprojektes 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung, Landwirtschaftsamt 

Partner Landwirtinnen und Landwirte, Arenenberg 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig ca. Fr. 50'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 320'000 
 
  



24 | Massnahmenplan Biodiversität 2023 – 2028 

H
an

dl
un

gs
fe

ld
 «

Ve
rn

et
zu

ng
»

Massnahme 13
Ziel H «Mehr Kleingewässer und Feuchtgebiete sowie strukturreichere Gewässer»
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Massnahme 13  
Ziel H «Mehr Kleingewässer und Feuchtgebiete sowie strukturreichere Gewässer» 

Der Kanton fördert die Regeneration von 30 ha vernässter Böden in ehemaligen Feuchtgebieten des Offenlands zu ar-
tenreichen Flachmooren («Streuwiesen»). 

Feuchtgebiete sind charakteristische Lebensräume verschiedener Gebiete des Thurgaus. Seien dies die Auenlandschaf-
ten entlang der Thur, die ausgedehnten Schilfröhrichte entlang des Untersees und des Bodensees oder auch die Flach-
moore, z. B. in Märwil oder in Mettlen. Die Fläche der Feuchtgebiete und insbesondere der Flachmoore hat im Kanton 
Thurgau in den letzten 150 Jahren im Offenland von ca. 3'000 ha auf ca. 500 ha abgenommen. Mit dem Verschwinden der 
Flachmoore sind auch seltene Arten verloren gegangen und früher häufige Arten können heute nur noch in kleinen Be-
ständen an einzelnen Orten gefunden werden. Um dieser Zerstückelung und Verkleinerung der Bestände entgegenzuwir-
ken, sollen mindestens 30 ha ehemaliger Feuchtgebiete auf freiwilliger Basis regeneriert werden.  
Ehemalige Feuchtgebiete bringen häufig die agronomische Herausforderung mit sich, dass Staunässe als limitierender 
pflanzenbaulicher Faktor eine grosse Rolle spielt. Hier möchte der Kanton Thurgau ansetzen und aus diesen meist 
schwer zu bewirtschaftenden Böden wieder artenreiche Flachmoore erstellen, welche den Landwirten als hochwertige 
Biodiversitätsförderflächen weiterhin ein landwirtschaftliches Einkommen bringen. Die regenerierten Flächen zählen wei-
terhin zur Landwirtschaftlichen Nutzfläche. 
Hinweis: Entwässerungen von organischen Böden führen zur Freisetzung der organischen Substanz und verschlechtern 
die Treibhausgasbilanz. Wiedervernässungen (Anhebung des Wasserspiegels) beeinflussen die Gesamtbilanz der Treib-
hausgase auf organischen Böden hingegen meist deutlich positiv.10 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

13A 
Identifikation der potenziellen Feuchtgebietsregenerationsflächen. 

☐ 
Potenzialflächen sind be-
kannt 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

13B 
Regeneration von durchschnittlich rund 5 ha ehemaliger Feuchtgebiete 
im Offenland pro Jahr. ☐ 

30 ha regenerierte ehema-
lige Feuchtgebiete bis 2028 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung 

Partner Landwirtinnen und Landwirte, Landwirtschaftsamt 

Zusätzlicher Personalbedarf 0,4 Vollzeitäquivalent 

Finanzbedarf (inkl. Personal) Einmalig ca. Fr. 20'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 450'000 
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Massnahme 14 
Ziel H «Mehr Kleingewässer und Feuchtgebiete sowie strukturreichere Gewässer»
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Massnahme 14  
Ziel H «Mehr Kleingewässer und Feuchtgebiete sowie strukturreichere Gewässer» 

Der Kanton fördert die Wiedervernässung von 60 ha ehemaliger Feuchtgebiete im Wald. 

Feucht- und Nasswälder sind wegen ihrer besonders hohen Artenvielfalt und Seltenheit äussert wertvoll.11 
Durch Wiedervernässungsmassnahmen wie das Verschliessen von Entwässerungsgräben im Wald können die entwäs-
serten Feuchtgebiete teilweise wiederhergestellt werden.  
Neben dem Wert für die Artenvielfalt wird in diesen Gebieten ein Beitrag zur Rückhaltung von Wasser geleistet und Bä-
che werden über längere Zeit mit Frischwasser gespiesen, was in Trockenzeiten von immer grösserer Bedeutung sein 
wird. 
Hinweis: Entwässerungen von organischen Böden führen zur Freisetzung der organischen Substanz und verschlechtern 
die Treibhausgasbilanz. Wiedervernässungen (Anhebung des Wasserspiegels) beeinflussen die Gesamtbilanz der Treib-
hausgase auf organischen Böden hingegen meist deutlich positiv.10 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

14A 
Identifikation der potenziellen Feuchtgebietsregenerationsflächen. 

☐ 
Potenzialflächen sind be-
kannt 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

14B 

Wiedervernässung von durchschnittlich 10 ha Waldfläche pro Jahr. 

☐ 
60 ha wiedervernässte ehe-
malige Feuchtgebiete im 
Wald bis 2028 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Forstamt 

Partner Amt für Raumentwicklung, Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer 

Zusätzlicher Personalbedarf 0,1 Vollzeitäquivalent  

Finanzbedarf Einmalig ca. Fr. 20'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 250'000 
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Massnahme 15
Ziel H «Mehr Kleingewässer und Feuchtgebiete sowie strukturreichere Gewässer»
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Massnahme 15 
Ziel H «Mehr Kleingewässer und Feuchtgebiete sowie strukturreichere Gewässer» 

Der Kanton revitalisiert zusammen mit den Gemeinden 12 km Gewässer und erwirbt vorsorglich Land für Revitalisie-
rungsprojekte. 

750 km der Thurgauer Fliessgewässer waren 2020 in einem schlechten Zustand. Dies entspricht fast 40 %. Die Fliessge-
wässer sind stark beeinträchtigt, künstlich/naturfremd oder eingedolt.12 Die Bedeutung naturnaher Gewässer für Mensch 
und Biodiversität wird mit dem Klimawandel steigen. 
Die Kantone sind verpflichtet Revitalisierungen strategisch zu planen und umzusetzen. Gestützt auf das Gewässerschutz-
gesetz stellt der Bund den Kantonen Mittel zur Revitalisierung zu Verfügung. Der Kanton Thurgau kann die ihm zustehen-
den Bundesmittel jedoch nicht vollständig ausschöpfen, da im Kanton nicht ausreichend Revitalisierungsprojekte umge-
setzt werden. Die Umsetzung der Fliessgewässerrevitalisierung gemäss strategischer Planung ist stark in Verzug. In der 
Umsetzungsperiode 2015 – 2035 sind 47 km Fliessgewässer zu revitalisieren (durchschnittlich 2,4 km pro Jahr). Bis Ende 
2021 konnten im Thurgau erst 8,2 km Gewässer revitalisiert werden (durchschnittlich knapp 1,2 km pro Jahr).13 
Die Probleme liegen unter anderem beim Widerstand der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und deren Forde-
rung nach Realersatz für das beanspruchte Land. Weiter fehlen in der Verwaltung die Ressourcen, um Gewässerrevitali-
sierungen aufzugleisen, die Verhandlungen mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zu führen, externe 
Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer mit der Planung und Umsetzung zu mandatieren sowie die Projektleitung wahr-
zunehmen. 
Mit einer zusätzlichen Projektleiterstelle sorgt der Kanton für die Erarbeitung und Umsetzung zusätzlicher Revitalisie-
rungsprojekte. Zum Anschub und zur Förderung von Revitalisierungsprojekten an Flüssen erwirkt der Kanton proaktiv und 
vorsorglich Land. Er unterstützt Gemeinden und Private beim Landerwerb für ihre Revitalisierungsprojekte. Die Details 
zum Landerwerb regelt der Regierungsrat in einem noch zu erstellenden Konzept (vgl. Arbeitsschritt 15A). 
Die Finanzierung der Bauprojekte wird über die bestehenden Mittel gesichert und ist unten nicht ausgewiesen. 
Mit dieser Massnahme soll der Kanton Thurgau obiges Revitalisierungsziel von durchschnittlich 2,4 km Gewässer pro 
Jahr erreichen.  

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

15A 
Erstellung eines Konzeptes für den Landerwerb. 

☐ 
Konzept für Landerwerb ist 
von der Regierung verab-
schiedet 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

15B 
Laufender Landerwerb gemäss Konzept. 

☒ 
Erworbene Fläche  
(Sollwert wird im Konzept 
festgelegt) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

15C 
Verstärkte Revitalisierung von Gewässern. 

☒ 
12 km revitalisierte Gewäs-
ser bis 2028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Amt für Umwelt 

Partner Gemeinden, Landwirtschaftsamt, Jagd- und Fischereiverwaltung, Forstamt 

Zusätzlicher Personalbedarf 1 Vollzeitäquivalent für Landerwerb und Projektleitung 

Finanzbedarf Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2024 – 2028 ca. Fr. 500'000 
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Massnahme 16
Ziel H «Mehr Kleingewässer und Feuchtgebiete sowie strukturreichere Gewässer»
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Massnahme 16  
Ziel H «Mehr Kleingewässer und Feuchtgebiete sowie strukturreichere Gewässer» 

Der Kanton aktualisiert die Quellenerhebungen aus dem Jahr 1912. 

Quellen sind faszinierende und wichtige Lebensräume, welche unsere Bäche speisen. In der Schweiz leben rund 100 
spezialisierte Tierarten ausschliesslich in Quellen.14 Sie können nicht oder nur sehr bedingt auf andere Lebensräume 
ausweichen.  
Viele Quellen sind gefasst oder drainiert. Wenn sie keinen Überlauf aufweisen und sich somit auch keine Sekundärle-
bensräume (Ersatzlebensräume) bilden konnten, sind sie ökologisch wertlos. 
Im Quellatlas von 1912 sind rund 2'500 Quellen vermerkt.15 Ihr heutiger Zustand, und ob sie überhaupt noch existieren, 
ist grösstenteils unbekannt. Einzig über gefasste Quellen, die der Trinkwasserversorgung dienen, liegen Informationen 
vor. In ausgewählten Schutzgebieten wurden 2019 total 303 Quellen kartiert und ihr ökologischer Zustand beurteilt. Da-
von waren 72 zerstört und 67 weitere gefasst; für 127 wurde eine Aufwertung (Revitalisierung) empfohlen.16  
Mit dem Klimawandel und der steigenden Bedeutung von Brauchwasser dürfte der Druck auf die Quellen weiter zuneh-
men.14 Der Handlungsbedarf ist gross, vor allem in Bezug auf die zunehmende Fassung von Quellen und die Nutzung 
bereits gefasster Quellen.  
Die Bedeutung und Gefährdung von Quellen als spezialisierte Lebensräume und zur Speisung unserer Bäche ist gross. 
Es gilt, die Quellen systematisch zu erfassen, die wertvollsten zu erhalten und wenn nötig aufzuwerten. Weiter muss eine 
Übernutzung von Quellen zur Wasserentnahme verhindert werden. 
Die rechtlichen Grundlagen (Gewässerschutz, Natur- und Heimatschutz) für die Erfassung, Erhaltung und Aufwertung von 
Quell-Lebensräumen wurden vom Bund 2022 zusammengestellt.14 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

16A 
Umsetzung der Kartierungsarbeiten. 

☐ 
Aktualisierung der Queller-
hebungen von 1912 liegt 
bis 2026 vor 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Amt für Umwelt 

Partner Landwirtschaftsamt, Amt für Raumentwicklung, Forstamt 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig ca. Fr. 250'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 Fr. 0 
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Massnahme 17 
Ziel I «Verbesserter Zustand von national prioritären Arten»
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Massnahme 17  
Ziel I «Verbesserter Zustand von national prioritären Arten» 

Der Kanton erarbeitet ein Artenförderungskonzept als Grundlage für die Erarbeitung und Umsetzung von konkreten 
Artenförderungsprojekten. 

Spezifische Artenförderung hatte bisher im Kanton Thurgau einen geringen Stellenwert. Die Massnahmen zur Förderung 
der Biodiversität setzten und setzen primär auf intakte und gut vernetzte Lebensräume (Kerngebiete und Vernetzungsge-
biete). Für gewisse gefährdete und national prioritäre Arten reicht dies jedoch nicht aus, sie benötigen für ihr Überleben 
zusätzliche, spezifische Massnahmen.  
Im Kanton Thurgau leben 326 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, für die der Kanton eine besondere Verantwortung trägt, da-
runter 151 Arten, für die besonders dringend gehandelt werden muss.17 Damit die Förderung ausgewählter Arten gezielt 
angegangen werden kann, braucht es eine weitere Priorisierung und ein Artenförderungskonzept als Grundlage für die 
Erarbeitung und Umsetzung von Artenförderungsprojekten (vgl. Massnahme 18). 
Das Artenförderungskonzept soll gemäss Bundesauftrag bis Ende 2024 vorliegen.  

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

17A 
Bezeichnung der prioritären Arten für die Artenförderung. 

☐ 
Arten sind bestimmt 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

17B 
Erarbeitung eines kantonalen Artenförderungskonzeptes. 

☐ 
Konzept liegt vor 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung 

Partner Jagd- und Fischereiverwaltung, Forstamt, Landwirtschaftsamt 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig ca. Fr. 100'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 Fr. 0 
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Massnahme 18
Ziel I «Verbesserter Zustand von national prioritären Arten»
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Massnahme 18  
Ziel I «Verbesserter Zustand von national prioritären Arten» 

Der Kanton setzt für mindestens 15 prioritäre Arten Förderungsprojekte um. 

Es existieren aktuell einzelne kleinere und regionale Förderungsprojekte für prioritäre Arten, etwa für den Gartenrot-
schwanz18 und das Mauswiesel. Dabei setzen Landwirtinnen und Landwirte spezifische Massnahmen um und werden 
dafür entschädigt. Im ganzen Kanton werden zudem Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer beraten und teilweise 
entschädigt, wenn es an ihren Gebäuden zu Konflikten mit Mehlschwalben oder Fledermäusen kommt. Spezifische kan-
tonsweite Artenschutzkonzepte bestehen für die Kreuzkröte (2021)19 und die Geburtshelferkröte (2022)20. 
Basierend auf dem Artenförderungskonzept (vgl. Massnahme 17) sollen weitere Artenförderungsprojekte entwickelt und 
umgesetzt werden. Im Fokus stehen dabei nationale prioritäre Arten (NPA). In begründeten Fällen können auch Arten 
gefördert werden, welche nicht zu den national prioritären Arten zählen. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

18A 
Weiterführung bzw. Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur 
spezifischen Artenförderung. ☒ 

Umsetzung von Förde-
rungsprojekten für mindes-
tens 15 prioritäre Arten 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung 

Partner Jagd- und Fischereiverwaltung, Forstamt, Landwirtschaftsamt 

Zusätzlicher Personalbedarf 1 Vollzeitäquivalent 

Finanzbedarf (inkl. Personal) Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 700'000  
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Massnahme 19 
Ziel I «Verbesserter Zustand von national prioritären Arten»
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Massnahme 19  
Ziel I «Verbesserter Zustand von national prioritären Arten» 

Der Kanton erfasst die Flugkorridore und Jagdlebensräume von Fledermäusen (Dunkelkorridore) und setzt Massnah-
men zu deren Erhaltung und Aufwertung um. 

Von den 20 Fledermausarten der Schweiz, die auch im Thurgau vorkommen, gelten nur 4 als nicht gefährdet. 7 Arten 
sind der höchsten Stufe der national prioritären Arten zugeteilt.21 Insgesamt stehen die meisten Fledermäuse also stark 
unter Druck. Relevante Faktoren sind, neben dem reduzierten Nahrungsangebot an Insekten und dem Verlust an Schlaf-
plätzen, die Lichtverschmutzung (Strassen und Gebäude) und die Abnahme von sogenannten «Dunkelkorridoren».21  
Die Bestände der Langohr-Fledermäuse, welche alte Dachstöcke bewohnen und nur bei kompletter Dunkelheit jagen, 
sind im Mittelland rückläufig.21,22 In einem ersten Schritt sollen ihre prioritäre Flugkorridore und Jagdlebensräume erfasst 
und entsprechende Erhaltungs- oder Aufwertungsmassnahmen ergriffen werden, beispielsweise die Anpassung der Be-
leuchtung (vgl. SIA-Norm 491) und die Pflanzung von Hecken als Orientierungsstrukturen für die Fledermäuse. Von den 
Massnahmen profitieren u. a. auch nachtaktive Insekten. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

19A 
Erfassung prioritärer Flugkorridore und Jagdlebensräume mit Fokus 
auf Langohr-Fledermäuse («Dunkelkorridore»). ☐ 

Dokumentation der prioritä-
ren Dunkelkorridore 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

19B 

Erhaltungs- und Aufwertungsmassnahmen umsetzen. 

☒ 
Umsetzung von 2/3 der vor-
geschlagenen Massnah-
men aus Arbeitsschritt 19A 
bis 2028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung 

Partner Fledermausschutz Thurgau, Tiefbauamt, Gemeinden 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig ca. Fr. 50'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 10'000 
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Massnahme 20
Ziel L «Mehr Wissen und Beratung für relevante Berufsgruppen»
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Massnahme 20  
Ziel L «Mehr Wissen und Beratung für relevante Berufsgruppen» 

Der Kanton stärkt den Erfahrungsaustausch zwischen und mit Umsetzungspartnern in den Gemeinden 

Teilweise fehlt den Gemeinden das Wissen oder die Erfahrung, um die Biodiversität auf ihren Flächen noch besser zu 
erhalten, aufzuwerten und zu pflegen. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der biodiversitätsfreundlichen Ge-
staltung von öffentlichen Flächen, im Umgang mit invasiven Neobiota oder bei der Pflege von Naturschutzgebieten. 
Der Erfahrungsaustausch zwischen den Akteuren und die praxisorientierte Weiterbildung zu aktuellen biodiversitätsrele-
vanten Themen soll weiter gestärkt werden. Projekte mit Vorbildcharakter sollen bekannt gemacht werden. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

20A 

Organisation von praxisnahen Weiterbildungsangeboten und Aus-
tauschveranstaltungen für Gemeindebehörden und Gemeindeange-
stellte zu biodiversitätsrelevanten Themen. ☒ 

Mind. 4 durchgeführte 
Kurse/Erfahrungsaustau-
sche pro Jahr 
60 Teilnehmende pro Jahr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

20B 

Besondere Leistungen und Leuchtturm-Projekte von Gemeinden zu 
Gunsten der Biodiversität werden breit bekannt gemacht, damit andere 
davon profitieren können. ☒ 

Mind. 4 besondere Leistun-
gen/Leuchtturmprojekte von 
Gemeinden bekannt ge-
macht 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung 

Partner Gemeinden, Amt für Umwelt, Forstamt, Dritte (z. B. PUSCH) 

Zusätzlicher Personalbedarf 0,1 Vollzeitäquivalent 

Finanzbedarf (inkl. Personal) Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 100'000 
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Massnahme 21 
Ziel L «Mehr Wissen und Beratung für relevante Berufsgruppen»
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Massnahme 21  
Ziel L «Mehr Wissen und Beratung für relevante Berufsgruppen» 

Der Kanton stärkt die Weiterbildung und Beratung für Landwirtinnen und Landwirte, Gärtnerinnen und Gärtner, Förste-
rinnen und Förster sowie Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer. 

Im Thurgau bewirtschaften rund 2'300 Landwirtschaftsbetriebe die Hälfte der Kantonsfläche. Der Anteil an Biodiversitäts-
förderflächen der Qualitätsstufe II steigt nur langsam, und in einigen Vernetzungskorridoren werden die Flächenziele der 
Biodiversitätsförderung nicht erreicht. Es gibt keine verpflichtende Biodiversitätsberatung für Landwirtschaftsbetriebe im 
Kanton Thurgau. In der landwirtschaftlichen Ausbildung erhält die Thematik noch zu wenig Gewicht.  
Auch die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer sowie die Försterinnen und Förster in den 19 Thurgauer Forstrevie-
ren tragen eine grosse Verantwortung für die Biodiversität im Thurgau. Im Wald und insbesondere an Waldrändern ist das 
Potenzial zur Förderung der Biodiversität nicht ausgeschöpft. Der für die Biodiversität wichtige Totholzanteil ist im Thur-
gauer Wald gemäss Landesforstinventar im schweizweiten Vergleich sehr tief.23 
Im Siedlungsgebiet kommt den Gärtnerinnen und Gärtnern eine hohe Verantwortung für die Biodiversität zu. Sie setzen 
die Wünsche ihrer Kunden um, können diese jedoch auch im Sinne der Biodiversität beraten und beeinflussen. 
Das Wissen über die Biodiversität und deren Bedeutung als unsere Lebensgrundlage ist von Person zu Person unter-
schiedlich. Allen drei Berufsgruppen gemeinsam ist, dass ihnen die Gesellschaft eine hohe Verantwortung für den Erhalt 
der Biodiversität überträgt. Dabei sollen sie verstärkt unterstützt werden. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

21A 

Veranstaltungen für die Biodiversitätsförderung in einzelnen Forstrevie-
ren, mit einem spezifischen Fokus auf Waldrändern und Totholz. 

☒ 

Mind. 2 durchgeführte 
Kurse/Erfahrungsaustau-
sche pro Jahr im Durch-
schnitt 
30 Teilnehmende pro Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

21B 

Mehr Weiterbildungsangebote und Anschauungsbeispiele für naturna-
hen Gartenbau für Gärtnerinnen und Gärtner in Zusammenarbeit mit 
Jardin Suisse. ☒ 

Mind. 1 durchgeführter 
Kurs/Erfahrungsaustausch 
pro Jahr 
15 Teilnehmende pro Jahr 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

21C 
Ausbau der Biodiversitätsberatung am Arenenberg. 

☒ 
Mind. 100 durchgeführte 
Biodiversitätsberatungen 
pro Jahr ab 2024 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

21D 
Ausbau des Weiterbildungsangebotes des Arenenbergs zum Thema 
Biodiversität. ☒ 

4 durchgeführte Weiterbil-
dungsveranstaltungen im 
Durchschnitt pro Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Forstamt (Arbeitsschritt 21A) 
Amt für Raumentwicklung (Arbeitsschritt 21B) 
Arenenberg (Arbeitsschritte 21C und 21D) 

Partner Försterinnen und Förster, Waldeigentümerinnen und -eigentümer (Arbeitsschritt 
21A) 
Jardin Suisse (Arbeitsschritt 21B) 
Amt für Raumentwicklung (Arbeitsschritte 21C und 21D) 

Zusätzlicher Personalbedarf 1 Vollzeitäquivalent für Biodiversitätsberatung am Arenenberg 

Finanzbedarf (inkl. Personal) Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 200'000 
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Massnahme 22
Ziel M «Verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung»
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Massnahme 22  
Ziel M «Verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung» 

Der Kanton schafft eine Anlaufstelle und Beratungsangebote für die Bevölkerung im Bereich Biodiversität. 

Das Interesse der Thurgauerinnen und Thurgauer für Biodiversität ist erwiesenermassen gross. Im Rahmen der SRF 
Kampagne «Mission B» (2019 – 2020) haben sie tatkräftig mitgewirkt und rund 120'000 m2 Fläche angemeldet (Stand Juni 
2022), die sie für einheimische Pflanzen und Tiere umgestaltet haben. 
Gerade private Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer sind oft mit der Frage konfrontiert, was sie denn nun konkret tun 
können, um die Biodiversität zu fördern. Im Thurgau haben deshalb einzelne Gemeinden Beratungsstellen eingerichtet 
und finanzieren pro Liegenschaft eine Initialberatung. Unabhängige Beratungsangebote helfen beispielsweise bei der 
Auswahl geeigneter einheimischer Pflanzen oder bei der Gestaltung von begrünten Flachdächern. Die Umsetzung erfolgt 
anschliessend durch die Gartenbesitzerinnen und -besitzer selbst oder durch Gartenbauunternehmen.  
Bereits heute unterstützen Bund und Kanton Koordinationsstellen für Fragen zu Fledermäusen (Bischofszell inkl. regio-
nale Vertretungen) sowie Amphibien und Reptilien (Frauenfeld). Bei Renovationsarbeiten an Gebäuden mit Mehlschwal-
bennestern berät das Amt für Raumentwicklung. 
Die heutigen Angebote im Kanton Thurgau sind gut und werden rege nachgefragt. Sie sollen weitergeführt werden. Die 
zahlreichen Anfragen der Bevölkerung machen aber auch deutlich, dass die Bevölkerung ihren Beitrag zur Förderung der 
Biodiversität leisten und hierfür noch besser beraten und unterstützt werden möchte. Hierfür sollen zusätzliche Angebote, 
insbesondere ausserhalb der Verwaltung, geschaffen werden.  

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

22A 
Definition und Aufbau eines unabhängigen Beratungsangebotes zur 
naturnahen Gartengestaltung (angelehnt an die Energieberatung). ☐ 

Beratungsangebot ist auf-
gebaut 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

22B 

Durchführung der «Gartenberatungen» (Drittaufträge). 

☒ 
Anzahl durchgeführte «Gar-
tenberatungen» pro Jahr 
(Sollwert folgt aus Arbeits-
schritt 22A) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

22C 
Aufbau einer zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle für die Bevölke-
rung für Anfragen zur Biodiversität und deren Förderung. ☐ 

Eine Anlauf- und Koordina-
tionsstelle ist 2024 in Be-
trieb 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

22D 
Betrieb der zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle für die Bevölke-
rung für Anfragen zur Biodiversität und deren Förderung. ☒ 

Anzahl beantworteter Anfra-
gen aus der Bevölkerung 
und von Unternehmen 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

22E 
Weiterführung der bestehenden Koordinationsstellen für Fledermäuse, 
Amphibien und Reptilen (KARCH) sowie Mehlschwalben. ☒ 

90 % der mit den Koordina-
tionsstellen vereinbarten 
Leistungen sind erfüllt.  2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung 

Partner Naturmuseum, Fledermausschutz Thurgau, KARCH-Regionalvertretung, Dritte 

Zusätzlicher Personalbedarf 0,2 Vollzeitäquivalent 

Finanzbedarf (inkl. Personal) Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 250'000 
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Massnahme 23 
Ziel M «Verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung»
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Massnahme 23  
Ziel M «Verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung» 

Der Kanton verstärkt die finanzielle Unterstützung ausgewählter Aktionen und Veranstaltungen, welche die Verantwor-
tung der Bevölkerung stärken und welche Erfolge der Biodiversitätsförderung bekannt machen. 

Im Kanton Thurgau wohnen knapp 300’000 Menschen. Auf ihren Balkonen, in ihren Gärten und an ihren Häusern können 
sie Platz für einheimische Pflanzen, Unterschlupf und Lebensraum für Igel, Wildbienen oder Schwalben schaffen.24 Für 
die Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum ist jede Idee, jeder Beitrag, jedes Pflanzen und Pflegen von Bedeutung. 
Deshalb sind für den Kanton Thurgau die Öffentlichkeit und insbesondere auch Privatpersonen prioritäre Zielgruppen.  
Ohne Sensibilisierung und ein gewisses Vorwissen nehmen Menschen den Reichtum der Natur im Alltag, auf dem Schul-
weg und vor der Haustüre oft nicht wahr. Kinder und Jugendliche können für das Thema sensibilisiert werden, indem sie 
Tiere und Pflanzen spielerisch und mit allen Sinnen (hören, riechen, schmecken, beobachten, berühren) kennenlernen 
dürfen. Den Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Natur zu ermöglichen, ist wegweisend für die Erhaltung der Bio-
diversität. Denn was der Mensch nicht beachtet, wird er weder schützen noch schätzen.  

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

23A 

Unterstützung und Kommunikation von Mitmachmöglichkeiten (Hand-
lungspotenziale) und Kursen für die Bevölkerung und Schulklassen, 
z. B. Bauen von Versteckstrukturen von Kleinsäugern im Siedlungsge-
biet, Kommunikation von Projekten mit Vorbildcharakter, Neophyten-
Austauschaktionen, etc. 

☒ 

10 unterstützte und erfolg-
reich durchgeführte Pro-
jekte pro Jahr 
Anzahl teilnehmende Per-
sonen 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

23B 

Unterstützung von Citizen-Science-Projekten, in denen die Bevölke-
rung aufgerufen ist, Natur-Beobachtungen zu melden (z. B. «Wilde 
Nachbarn Thurgau»). ☒ 

Total mind. 3 unterstützte 
und erfolgreich durchge-
führte Projekte 
Anzahl Meldungen 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung 

Partner Naturmuseum, NGO, Wilde Nachbarn Thurgau (www.thurgau.wildenachbarn.ch) 

Zusätzlicher Personalbedarf 0,1 Vollzeitäquivalent 

Finanzbedarf (inkl. Personal) Einmalig Fr. 0 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 150'000 
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Massnahme 24
Querschnittsziel N «Aktualisierung des LEK TG unter Berücksichtigung der Ökologischen Infrastruktur»
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Massnahme 24  
Querschnittsziel N «Aktualisierung des LEK TG unter Berücksichtigung der Ökologischen Infrastruktur» 

Der Kanton überprüft den Ergänzungsbedarf des Landschaftsentwicklungskonzepts Thurgau (LEK TG) mit Elementen 
der Ökologischen Infrastruktur. 

Der Kanton Thurgau hat in den 1990er Jahren das Landschaftsentwicklungskonzept (LEK TG) entwickelt. In einem breit 
abgestützten Mitwirkungsprozess wurden Gebiete von besonderer landschaftlicher Schönheit ausgeschieden und als 
«Gebiete mit Vorrang Landschaft» behördenverbindlich im kantonalen Richtplan verankert. Gleichzeitig wurden Kernge-
biete für die Natur (Naturschutzgebiete und Waldreservate) und «Gebiete mit Vernetzungsfunktion» ausgeschieden, zu-
gehörige Ziele definiert und in den kantonalen Richtplan aufgenommen.  
Damit hat der Kanton Thurgau schon vor 20 Jahren prioritäre geografische Räume zur Förderung der Biodiversität behör-
denverbindlich festgelegt. Aufgrund der neuen Vorgaben seitens Bundesamt für Umwelt (2021) für eine Ökologische Inf-
rastruktur (ÖI) gilt es, allfälligen Anpassungs-/Ergänzungsbedarf beim LEK TG zu überprüfen, und das LEK TG wo nötig 
und sinnvoll zu konkretisieren. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

24A 
Erarbeitung der «Fachplanung Ökologische Infrastruktur» gemäss Auf-
trag und Vorgaben des Bundes. ☐ 

Fachplanung Ökologische 
Infrastruktur liegt vor 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

24B 
Überprüfung des allfälligen Ergänzungs- und Anpassungsbedarfs des 
LEK TG mit Elementen der Ökologischen Infrastruktur. ☐ 

Ergänzungs- und Anpas-
sungsbedarfs des LEK TG 
sind bekannt 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

24C 

LEK TG/kantonalen Richtplan (KRP) gemäss politischen Vorgaben und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Ökologischen Infrastruktur aktu-
ell halten. ☒ 

LEK TG/KRP sind bei Be-
darf bis 2028 ergänzt/ange-
passt 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung 

Partner Diverse kantonale Ämter 

Zusätzlicher Personalbedarf - 

Finanzbedarf Einmalig ca. Fr. 100'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 30'000 
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Massnahme 25 
Querschnittsziel O «Mehr Wissen zum Zustand und der Entwicklung der Biodiversität»
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Massnahme 25  
Querschnittsziel O «Mehr Wissen zum Zustand und der Entwicklung der Biodiversität» 

Der Kanton entwickelt sein Biodiversitätsmonitoring weiter und schliesst prioritäre Wissenslücken zum Zustand und der 
Entwicklung der Biodiversität. 

Die Überwachung von Zustand und Entwicklung der Biodiversität sowie die Überprüfung der Wirkung von Massnahmen 
erfolgen in Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton. Das BAFU betreibt u. a. die nationalen Programme «Biodiversi-
tätsmonitoring Schweiz» (BDM) für häufige und mittelhäufige Arten und «Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz» 
(WBS). 
Im Sinne einer «Verdichtung» des nationalen Messnetzes überwacht der Kanton Thurgau seit 2009 im Biodiversitätsmo-
nitoring Thurgau die Entwicklung von häufigen und mittelhäufigen Pflanzen, Brutvögeln und Tagfaltern in der Landschaft. 
Für die Wirkungskontrolle von spezifischen Artenförderungsprojekten, für Aussagen zu seltenen Arten und zu ausgewähl-
ten Lebensräumen sind weitere separate kantonale Projekte oder Fallstudien (Datenerhebungen) notwendig. 

Arbeitsschritte und Zeitplan Dauer-
aufgabe 

Indikator für  
Erfolgskontrolle 

25A 

Biodiversitätsmonitoring Thurgau fortsetzen und punktuell ausbauen 
oder ergänzen. 

☒ 
Jährliche Publikation der 
Ergebnisse des BDM TG 
Neu erhobene Kennwerte 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

25B 
Kantonale Projekte und Fallstudien (Datenerhebungen) für seltene Ar-
ten und spezifische Lebensraumthemen nach Bedarf. ☒ 

Anzahl der Berichte zu Pro-
jekten und Fallstudien 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Kantonale Federführung Amt für Raumentwicklung 

Partner Diverse kantonale Ämter 

Zusätzlicher Personalbedarf 0,2 Vollzeitäquivalent 

Finanzbedarf (inkl. Personal) Einmalig ca. Fr. 150'000 

Jährlich wiederkehrend 2023 – 2028 ca. Fr. 250'000 
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Einmalige Kosten:

Die einmaligen Kosten betragen rund 2,5 Mio. Fran-

ken. Der grösste Kostenanteil (750’000 Franken) 

entfällt auf die Planung der Wildtierüberführung über 

die A1 (Massnahme 7). 

Bundesbeitrag:

Mit der Programmvereinbarung Naturschutz 

2020 – 2024 leistet der Bund jährlich 1,72 Mio.  

Franken an obige Aufwände. Es ist wahrscheinlich, 

dass aufgrund der zusätzlichen kantonalen Mittel  

künftig höhere Bundesbeiträge ausgelöst werden  

können. Die zusätzlich ausgelösten Bundesmittel las-

sen sich nur sehr grob abschätzen und hängen auch 

von der Finanzlage des Bundes ab. Eine grobe Schät-

zung für alle betroffenen Programmvereinbarungen 

sowie für zusätzliche Biodiversitätsförderungsbeiträge 

gemäss Direktzahlungsverordnung liegt bei 2 bis 3 

Mio. Franken jährlich. 

3.3	 Personalbedarf 

Die erfolgreiche Umsetzung der Massnahmen 

2023 – 2028 erfordert den Dialog mit den Betroffenen 

und Beteiligten. Die Massnahmen führen zu einem 

Personalbedarf von 6,5 Vollzeitstellen (je 150’000 

Franken Vollkostenrechnung). Drei Stellen werden 

im Amt für Raumentwicklung benötigt, zwei im Amt 

für Umwelt, eine am Arenenberg und eine halbe im 

Forstamt. Die Aufwände werden der Biodiversitätsstra-

tegie belastet.

In den Massnahmenblättern in Kap. 2 ist der Perso-

nalbedarf den einzelnen Massnahmen zugeordnet, die 

Umsetzung erfolgt jedoch durch Vollzeitstellen.

3.1	 Erlassänderungen für die Umsetzung der 

Biodiversitätsstrategie Thurgau

Erlassänderungen sind neben der aktuell laufenden 

Revision des Thurgauer Gesetzes zum Schutz und zur 

Pflege der Natur und der Heimat TG NHG für die Um-

setzungsperiode 2023 – 2028 nicht vorgesehen. 

3.2	 Kosten und Nutzen der Biodiversitäts­

strategie Thurgau

Die für die Umsetzungsetappe 2023 – 2028 geplan-

ten Massnahmen tragen zur Erhaltung und Förderung 

der Biodiversität bei und sichern die menschlichen 

Lebensgrundlagen. Die Kosten lassen sich in wie-

derkehrende und einmalige Kosten unterteilen. Sie 

werden der Spezialfinanzierung Natur, Landschaft und 

Biodiversität belastet (§ 21a E-TG NHG).

Wiederkehrende Kosten:

Die wiederkehrenden Kosten belaufen sich jährlich 

inkl. des zusätzlichen Personals auf durchschnittlich 

rund 7,3 Mio. Franken (total ca. 44 Mio. Franken über 

sechs Jahre). Der grösste Kostenanteil entfällt auf die 

Pflege, die Sanierung und die Aufwertung der Natur-

schutzgebiete (Massnahmen 1 und 3, total jährlich 

ca. 2,5 Mio. Franken). Für die 6,5 Zusatzstellen (siehe 

unten) werden jährlich 975’000 Franken eingerechnet.

Es ist mit jährlichen Schwankungen zu rechnen, da 

grössere Projekte mit vielen Betroffenen und Betei

ligten erfahrungsgemäss zeitlich schwierig planbar 

sind. Zu Beginn fallen die Aufwände unterdurch-

schnittlich aus, da zahlreiche Massnahmen erst auf

gegleist werden müssen.

3	 Rechtliche und finanzielle Folgen 2023 – 2028

  Hier wird eine Mischung aus fast 40 Pflanzenarten gesät. 
Das Ziel: Eine artenreiche Heuwiese, die unter anderem Insekten 
und Insektenfressern – Igeln, Spitzmäusen, Eidechsen, Vögeln 
und Fledermäusen – Nahrung und Lebensraum bietet. Pflügen, 
Eggen, Säen, Walzen, regelmässige Pflegeschnitte… es braucht 
Fleiss und Geduld, bis sich die Wiese in ihrer vollen Pracht ent
faltet. Bild: Hüttwilen, Christoph Kaminski.
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Glossar

Art	 Wichtigste Einheit der Systematik, die alle Individuen (von Tier, Pflanze 

oder Pilz) umfasst, die sich miteinander geschlechtlich fortpflanzen kön-

nen.24 

Artenförderung	 Die Erhaltung und Förderung von prioritären, meist gefährdeten oder 

seltenen Arten in ihrer genetischen Vielfalt, ihrer räumlichen Verbreitung 

und ihrer Populationsdichte durch spezifische Massnahmen, die über 

Massnahmen zum Lebensraumschutz hinausgehen.25 

Ausbreitungshindernisse	 Auch: Barrieren. Hindernisse, welche die Funktionsweise von Vernet-

zungskorridoren verhindern oder zumindest stark beeinträchtigen.  

Beispiele sind Schwellen in Gewässern, Strassen, Bauzonen, Zäune.26

Biodiversität	 Biodiversität umfasst (1) den Artenreichtum von Tieren, Pflanzen, Pilzen 

und Mikroorganismen, (2) die Vielfalt innerhalb der Arten (genetische 

Variation), (3) die Vielfalt der Lebensräume sowie (4) die Vielfalt der 

Wechselwirkungen innerhalb und zwischen diesen Ebenen.25 

Biodiversitätsförderfläche (BFF)	 Bezweckt die Erhaltung und Förderung der Biodiversität der Kultur-

landschaft durch finanzielle Anreize für das Anlegen von ökologischen 

Ausgleichsflächen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Umfasst z. B. 

Buntbrachen, Hecken, extensive Wiesen oder Streuflächen.26  

Biotop	 Raum mit typischen Umweltbedingungen, in dem eine bestimmte  

Gemeinschaft von Arten lebt. Synonym für Lebensraum, Habitat.24

Biotope von nationaler Bedeutung	 Biotoptypen, die durch Bundesinventare auf dem Verordnungsweg 

geschützt sind: Auen, Moore, Amphibienlaichgebiete und Trockenwiesen 

und -weiden. Diese Inventare sind wichtige Pfeiler der Biodiversitätspoli-

tik des Bundes.24 

Gebiete mit Vernetzungsfunktion	 Gebiete mit Vernetzungsfunktion sollen die Wanderung von Tieren und 

die Ausbreitung von Pflanzen ermöglichen sowie zur Arterhaltung und 

Steigerung der Vielfalt beitragen.27

  In Naturschutzgebieten ist eine angemessene landwirt
schaftliche Nutzung der Wiesen möglich und notwendig. Die 
Arbeiten erledigen beispielsweise Landwirte und Landwirtinnen, 
Zivildienstleistende oder Vereine. Bild: Immenberg bei Wein
garten, Florin Rutschmann.
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Gefährdete Art	 Art mit einem Aussterberisiko, das im Rahmen einer Roten Liste be-

stimmt wurde. Arten mit dem Gefährdungsstatus «In der Schweiz ausge-

storben», «Vom Aussterben bedroht», «Stark gefährdet» oder «Verletzlich» 

werden als gefährdet bezeichnet.28 

Genetischer Austausch	 Auch: Genfluss. Beschreibt den Eintrag von Genen aus einer Population 

in eine andere Population durch Wanderung und erfolgreiche Fortpflan-

zung von Individuen. Genetischer Austausch wirkt der Inzucht entgegen 

und trägt zur Erhaltung der genetischen Vielfalt bei.29

Genetische Vielfalt	 Vielfalt innerhalb der Arten und somit die genetische Variabilität zwi-

schen Individuen und Populationen der gleichen Art. Genetische Vielfalt 

und Austausch zwischen Individuen ist die Grundlage für die Entstehung 

und Anpassungsfähigkeit der Arten (Evolution).24

Invasive gebietsfremde Arten,	 Gebietsfremde Arten, die im Einfuhrgebiet in der Lage sind, sich zu  

etablieren und einheimische Arten zu verdrängen. Sie haben uner-

wünschte Auswirkungen auf andere Arten oder Lebensräume und 

können ökonomische oder gesundheitliche Probleme verursachen oder 

Krankheiten übertragen.24 Bei Tieren spricht man auch von invasiven 

Neozoen und bei Pflanzen von invasiven Neophyten.

Kerngebiete	 Kerngebiete sind räumlich und rechtlich klar definierte Flächen, die dem 

Schutz von Arten und Lebensräumen dienen. Sie bieten insbesondere 

den prioritären Arten eine besonders hohe Lebensraumqualität und sind 

als Reproduktions-, Entwicklungs- und Ausbreitungszentren (Quellpopu-

lationen) von grosser Bedeutung.30,31

Klimawandel	 Änderung des Klimas im Verlauf der Zeit, die aufgrund einer Änderung 

im Mittelwert oder im Schwankungsbereich ihrer Eigenschaften identi

fiziert werden kann, und die über einen längeren Zeitraum von Jahrzehn-

ten oder noch länger andauert. Klimawandel kann unter anderem durch 

andauernde anthropogene Veränderungen in der Zusammensetzung der 

Atmosphäre oder der Landnutzung zustande kommen. Folgen des Klima

wandels sind z. B. ein Anstieg der Durchschnittstemperatur und eine 

Häufung von Extremereignissen (Starkregen, Dürren, Stürme).25

National prioritäre Art (NPA)	 Die Bestimmung der national prioritären Arten erfolgt unter Einbezug 

von zwei sich ergänzenden Faktoren: Dem Gefährdungsgrad der betrof-

fenen Art in der Schweiz, wie er beispielsweise in den nationalen Roten 

Listen festgelegt ist, und dem Grad der Verantwortung, den die Schweiz 

für die Erhaltung der Populationen dieser Art aus internationaler Sicht 

trägt.32

Invasive Neobiota
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Ökologische Infrastruktur	 Die Ökologische Infrastruktur besteht aus Kern- und Vernetzungsgebie-

ten, die aufgrund ihrer ökologischen Qualität, ihren ökologischen Poten-

zialen und ihrer räumlichen Ausdehnung mittels rechtlicher oder anderer 

wirksamer Mittel räumlich ausgewiesen sind.30,31

Ökosystemleistung	 Bestandteile der Biodiversität erbringen selbst oder aufgrund von Wech-

selbeziehungen Leistungen, ohne die menschliches Leben nicht denk-

bar wäre und die zum menschlichen Wohlergehen beitragen. Beispiele 

von Ökosystemleistungen sind die Versorgung mit Wasser, die Bildung 

von fruchtbarem Boden, die Bestäubung und die Schädlingskontrolle, 

die Erosionskontrolle, der Schutz vor Lawinen, die Erholung oder das 

Angebot an wertvollen Landschaften für die kommerzielle Nutzung im 

Tourismus.25

Revitalisierung, Regeneration	 Zurückführen eines durch den Menschen veränderten Lebensraums 

in einen natürlichen oder naturnahen Zustand.24 Revitalisierung meint 

die Wiederherstellung der natürlichen Funktion eines Gewässers durch 

bauliche Massnahmen.33 Die Regeneration beschreibt die Wiederher

stellung natürlicher Verhältnisse in «Eigenregie» der Natur, wie z. B. durch 

Torfwachstum – ein langfristiger Prozess, der durch gewisse Eingriffe 

angestossen werden kann.

Vernetzungsgebiete	 Ökologisch wertvolle Flächen, welche die Kerngebiete funktionell verbin-

den. Als Lebens- und Ausbreitungsräume ermöglichen sie die tägliche 

Mobilität, die saisonalen Wanderungen, die Ausbreitung der Zielarten von 

einem Kerngebiet zum nächsten sowie die Besiedlung neuer Gebiete 

und Regionen.31

Vernetzungskorridore	 Siehe: Gebiete mit Vernetzungsfunktion
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  Ein Schmetterlingsparadies im Heilkräuter- und Teegarten: 
Lavendel, Dunkle Königskerze und Wilde Malve finden im Haus-
halt Verwendung und dienen gleichzeitig als Nahrungsquelle für 

Schmetterlinge. Pro Natura hat den malerischen Privatgarten, 
wo Kräutergarten und Gemüsebeete zwischen selbst gebauten 

Trockenmauern, einer Blumenwiese und einem Wäldchen liegen, 
für seinen ökologischen Wert ausgezeichnet.  
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